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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1957

Norm

StPO §473 Abs2

Rechtssatz

Grenzen der im § 473 Abs 2 StPO normierten P4icht des Berufungsgerichtes, Zeugen und Sachverständige, die in der

Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht vernommen wurden, nochmals zu vernehmen, sofern es nicht die

Tatsachenfeststellungen des ersten Richters übernimmt.
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